
SGBs für Kurse der TMH (Tennisschule Markus Hitzler): 

Stand: 11.02.2012 

Die speziellen Geschäftsbedingungen dienen zur Erweiterung, Korrektur oder Betonung der 

allgemeinen Geschäftsbedingungen! 

 

1. Verbindlichkeit der Anmeldung: 

Mit dem versenden der Online-Anmeldung, meldet die Kontaktperson, sich selbst, bzw. ihr/sein 

Kind, verbindlich für den Kurs an! Änderungen der Anmeldung können nur in Absprache und mit 

schriftlicher Bestätigung durch Markus Hitzler durchgeführt werden. 

 

2. Storno von Trainings- Abos: 

Die Trainings-Abos der TMH sind pauschal abgerechnete Abos, wobei Ferien und Feiertage 

spielfrei sind und die Dauer beträgt 15 Wochen. Trainings-Abos-Plus dauern 24 Wochen und die 

Ferien sind nicht spielfrei! Feiertage werden an einem geeigneten Wochenende, das vom der  

TMH festgelegt wird, nachgespielt! Die Stornierung von einzelnen Stunden ist somit nicht 

möglich! Sollte eine spezielle Teilzahlungsvereinbarung getroffen worden sein (nur in 

Ausnahmen, mit Markus Hitzler möglich und bei Abo-Plus), und ein Spieler über die ganze 

Teilzahlungsperiode nicht an dem Training teilgenommen haben, ist der Teilbetrag trotzdem zu 

entrichten!  

 

3. Sonderrabatte: 

Beansprucht der Kunde einen Sonderrabatt (Student/in, Pensionist/in, JC-Mitglied oder JC-

Meisterschaftsmitglied), so hat er/diese bei der Buchung des Kurses vorweisen zu können! 

 

4. Langzeitige Ausfälle eines Spielers/ einer Spielerin: 

Generell ist keine Barablöse von Kursen, oder Stunden eines Kurses möglich. Jedoch besteht die 

Möglichkeit, in Erkrankungsfällen (inkl. ärztlichen Artest, eine Umwidmung des Kurses auf eine 

andere Trainingsperson, zu tätigen (diese Person muss nicht durch die TMH gestellt werden)! 

Weiters muss diese Umwidmung in Form eines schriftlichen Gutscheines durch Markus Hitzler 

getätigt werden. Sollte diese Umwidmung nicht stattfinden, so entfällt bei Saisonende der 

Leistungsanspruch an die TMH! 

 

5. Ausschluss eine Spielers/ einer Spielerin vom Training: 

Die TMH behält sich das Recht vor (unter Angabe von Gründen) einen Spieler/ eine Spielerin vom 

Training auszuschließen (sowohl für eine Trainingseinheit, als auch bis zum Ende der Saison). Der 

finanzielle Anspruch der TMH entfällt hierdurch jedoch nicht. Es besteht die Möglichkeit, eine 

Umwidmung des Kurses auf eine andere Trainingsperson, zu tätigen (diese Person muss nicht 

durch die TMH gestellt werden)! Weiters muss diese Umwidmung in Form eines schriftlichen 

Gutscheines durch Markus Hitzler getätigt werden. Sollte diese Umwidmung nicht stattfinden, so 

entfällt bei Saisonende der Leistungsanspruch an die TMH! 

 


